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Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.
Tel. / Fax:
(0228) 20 92 – 100 / 130

Bereich Förderpolitik
E-Mail:
impulsfoerderung@aktion-mensch.de

Holbeinstr. 13-15, 53175 Bonn
Homepage:
http://www.aktion-mensch.de

I.
Einführung

Seit dem 01.01.2000 ergänzt die Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch e. V. die bisherigen Förderschwerpunkte, der sog. Basisförderung, um eine Impulsförderung. Mit dieser Erweiterung der Förderpolitik sollen besondere Impulse für z. T. neue Aspekte der Behindertenhilfe sowie weitere Segmente des Sozialwesens gesetzt werden, deren behindertenpolitischer und gesellschaftspolitischer Stellenwert zwar schon länger erkannt sind, für die bisher jedoch nur unzureichende Mittel zur Verfügung standen. Die neue Impulsförderung wird aus Mehrerlösen der Aktion Mensch finanziert, so dass die Förderung für die bisherigen Schwerpunkte der Förderpolitik im bisherigen Umfang erhalten bleibt.

II.
Antragsteller und Förderbereiche

Im Rahmen der Impulsförderung können zeitlich befristet und in finanziell begrenztem Umfang besondere Maßnahmen anerkannter freier gemeinnütziger Träger im Bereich der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe gefördert werden. Die Impulsförderung verfolgt das Ziel, Maßnahmen zu fördern, von denen aktivierende und initiierende Wirkungen für die Weiterentwicklung der folgenden Förderbereiche der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe ausgehen:

· Förderung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen 

· Förderung zum Auf- und Aufbau von Basisstrukturen in Zentral-, Ost- und 

Südosteuropa

· Förderung von Arbeit für Menschen mit Behinderungen

Zielrichtung der Impulsförderung sind Maßnahmen und Projekte, die innovative Elemente aufweisen und Aktionscharakter besitzen. Die Förderung von (langfristigen) investiven Maßnahmen aus Mitteln der Impulsförderung ist deshalb ausgeschlossen.

III.
Schwerpunkte der Förderbereiche und Förderkriterien

a) Förderung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen

In diesem Förderbereich geht es insbesondere um die Förderung von Präventionsmaßnahmen und integrative Maßnahmen. Zielgruppen sind Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen sowie Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen, die in integrativen Maßnahmen und Einrichtungen z. B. der Offenen Jugend- und Freizeitarbeit betreut werden und um Projekte der Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit.

Es können Zuschüsse z. B. für die Kosten von Honorarkräften und für zusätzlich für das jeweilige Projekt eingesetzte Mitarbeiter gewährt werden sowie für Fortbildungsaufwand und andere Sachaufwendungen, die direkt den betreffenden Maßnahmen zuzurechnen sind. Die Dauer einer Förderung kann bis zu 12 Monaten betragen, wobei die Zuschussobergrenze je Projekt € 30.000,00 beträgt, maximal jedoch 80 % der anerkennungsfähigen Kosten. Zur Unterstützung der Regiekosten des Projektträgers kann eine Sachkostenpauschale von 10 % bezogen auf den Zuschuss der Aktion Mensch gewährt werden.

b) Förderung zum Auf- und Ausbau von Basisstrukturen in Zentral-, Ost-und Südosteuropa

Im Mittelpunkt dieses Förderbereichs steht die Unterstützung von Aktivitäten der Behindertenhilfe in den betreffenden Regionen, die den Auf- und Ausbau von Basisstrukturen zum Ziel haben. Antragsteller in diesem Förderbereich sind Verbände mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, die Verbindungen zu Partnerorganisationen und zu Gruppierungen in Ländern dieser Regionen besitzen bzw. Kooperationen aufbauen möchten. Der Vorstand der Aktion Mensch hat für diesen Förderbereich Regionalkriterien mit einer Auflistung von förderfähigen Ländern erarbeitet (siehe Ziffer I. 2. a) der Richtlinien bzw. Merkblatt), bei denen von politisch stabilen Verhältnissen ausgegangen wird, so dass eine Förderung effektiv und verantwortbar erscheint.

In diesem Förderbereich geht es um Aktivitäten zum Auf- und Ausbau von Basisstrukturen, wie z.B. Selbsthilfe-, Informations- und Beratungsstrukturen für Menschen mit Behinderungen sowie mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Förderfähig sind neben projektvorbereitenden Maßnahmen bzw. Startinitiativen u. a. Aufwendungen, die unternommen werden, um durch Qualifizierung, Schulung, Fachkräfteaustausch und Maßnahmen der Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit Aufbauaktivitäten zu unterstützen. Investitionsmaßnahmen werden grundsätzlich nicht gefördert,  schwerpunktmäßig sollen Personal- und Sachkosten – z. B. Reise-, Verpflegungs-, Unterbringungs- und Dolmetscherkosten sowie Schulungskosten unterstützt werden. Die maximale Projektdauer beträgt für Startinitiativen max. sechs Monate, für Projekte dagegen bis zu max. 36 Monate; die Zuschussobergrenze liegt für Startinitiativen bei 5.000 Euro, für Projekte bei 35.000 Euro, maximal jedoch 90 % der anerkennungsfähigen Gesamtkosten für die gesamte Projektdauer, zuzüglich jeweils einer Sachkostenpauschale von 20 % bezogen auf den Zuschuss der Aktion Mensch.

c)
Förderung von Arbeit für Menschen mit Behinderungen

Aufgrund des hohen politischen, sozialen und ökonomischen Stellenwerts ist für viele Menschen der Ausschluss von der Erwerbsarbeit gleichbedeutend mit dem Ausschluss aus wesentlichen Teilen des gesellschaftlichen Lebens. Aufgrund der nach wie vor bestehenden massiven Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen und deren gravierenden Folgen, unterstützt die Aktion Mensch in diesem Förderbereich Aktivitäten von freien gemeinnützigen Organisationen, die auf eine berufliche Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt ausgerichtet sind. 

Förderfähig sind Maßnahmen der folgenden vier Projektbereiche:

· Beschäftigungsprojekte, Integrationsfirmen als freie gemeinnützige Unternehmen und Sozialbetriebe

· Förderungen von Kooperationsvorhaben zur beruflichen Eingliederung besonders benachteiligter Zielgruppen

· Arbeitsplatzbezogene Aus- und Weiterbildungsangebote für Menschen mit Behinderungen außerhalb bestehender Ausbildungsberufe

· Entwicklung und Erprobung neuer Arbeitsmöglichkeiten sowie Erschließung neuer Berufs- und Beschäftigungsfelder für Menschen mit Behinderungen

Die unterschiedlichen Aufwandsbereiche, für die Zuschüsse von 110.000,-- bis zu  130.000,00 Euro je Projekt und bis zu 80 % der anerkennungsfähigen Gesamtkosten gewährt werden können, sind im betreffenden Merkblatt dargestellt. In allen Projektbereichen kann eine Sachkostenpauschale von 10% des bewilligten Zuschusses beantragt werden. Die maximale Dauer einer Fördermaßnahme beträgt 36 Monate je Projekt. Gegebenenfalls können ergänzende Zuschüsse für investive Aufwendungen nach den Kriterien der Basisförderung (Ziffern I.1., II. III. und V. bis IX. der Richtlinien) beantragt werden. 

IV.
Dauer der Impulsförderung und Budget für das Jahr 2002

Das für die Förderung von Anträgen im Rahmen der Impulsförderung zur Verfügung stehende Budget für das Jahr 2002 ist begrenzt auf eine Maximalsumme von ca. 12,8 Mio. Euro. Gleichzeitig ist der Erprobungszeitraum für die gesamte Impulsförderung befristet bis zum 31.12.2003. In diesem Erprobungszeitraum von vier Jahren sollen Erfahrungen mit den neuen Förderschwerpunkten gesammelt und anschließend über Konsequenzen beraten werden. Aufgrund dieser Festlegungen kann daher nicht jeder Antrag, der den für die Impulsförderung geschaffenen Richtlinien formal entspricht, bewilligt werden – siehe Ausführungen unter entsprechender Ziffer im jeweiligen Merkblatt.

V.
Antragstellung und Antragsfristen

Anträge auf Impulsförderung sind auf den eigens für die Impulsförderung entwickelten Antragsformularen bei einem der im Kuratorium vertretenen Bundes-/Spitzenverbände* einzureichen. Eine den Formularen beigefügte Checkliste bezeichnet die erforderlichen Unterlagen. Es werden ausschließlich vollständige Anträge akzeptiert, die mit einer positiven Stellungnahme des zuständigen Spitzenverbandes zu folgenden Fristen in der Geschäftsstelle der Aktion Mensch vorliegen: 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. eines Jahres. Sofern Antragsteller keinem der im Kuratorium vertretenen Bundes-/Spitzenverbände angeschlossen ist, ist der Antrag in einfacher Ausfertigung direkt bei der Geschäftsstelle der Aktion Mensch einzureichen. Maßnahmen, die vor der Bewilligung begonnen werden, können nicht gefördert werden.

VI.
Antragsberatung und -bewilligung

Um eine qualifizierte fachliche Bewertung der Anträge zu erreichen, wurden Vorbereitende Ausschüsse für jeden der o. g. Förderbereiche eingerichtet. Aufgabe dieser Ausschüsse, in denen Experten aus den jeweiligen Fachgebieten mitwirken, ist die qualitative Bewertung der von den Verbänden und der Geschäftsstelle vorgeprüften Anträge und die Formulierung von Empfehlungen zur Förderwürdigkeit an das Kuratorium der Aktion Mensch, das abschließend über eine Förderung entscheidet.

Mit diesen Festlegungen, die aufgrund des begrenzten Budgets und aufgrund des limitierten Erprobungszeitraums getroffen wurden, sind Beurteilungskriterien verbunden, die sich nicht ausschließlich an formalen Kriterien orientieren. Die eingehenden Anträge konkurrieren um ein von vorne herein begrenztes Budget, so dass nicht jeder Antrag, der den Förderrichtlinien entspricht, bewilligt werden kann. Anträge, die trotz positiver Beurteilung bei einem Vergabetermin wegen Budgetüberschreitung nicht bewilligt werden können, können nur noch ein weiteres Mal zu einem späteren Stichtag vorgelegt werden.

VII.
Informationen zur Impulsförderung

Die Erweiterung der Förderpolitik durch die Impulsförderung ist Bestandteil der Förderrichtlinien der Aktion Mensch - Stand 01.01.2002 (siehe Ziffern I.2., IV., und V.3 bis IX). Für jeden Förderbereich liegt ein Merkblatt – Stand 01.01.2002 – vor. 

Aufgrund des Erprobungsvorbehalts behält sich das Kuratorium der Aktion Mensch auch im laufenden Antragsverfahren Änderungen der Fördermodalitäten vor.

Ergänzende Informationen zur Impulsförderung geben die im Kuratorium vertretenen Bundes-/Spitzenverbände sowie die Geschäftsstelle der Aktion Mensch.

In der Geschäftsstelle der Aktion Mensch beantworten Friedhelm Peiffer, Leiter der Förderpolitik (Tel.: 0228/2092-273) sowie Stefan Burkhardt, Referent Impulsförderung, (Tel.: 0228/2092-149) Rückfragen zu den neuen Förderbereichen (Fax: 0228/2092-130).

Bonn, den 01.10.2002

Friedhelm Peiffer
Bereichsleiter Förderpolitik

* 
Verbände im Kuratorium der Aktion Mensch:

· Arbeiterwohlfahrt

· Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung

· Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte

· Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband

· Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband

· Deutscher Caritasverband

· Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen und Schwerhörigen

· Deutsches Rotes Kreuz

· Diakonisches Werk der EKD

· Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
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